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Niestetal

Wertpapier-Kenn-Nummer: A0DJ6J 
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Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

der SMA Solar Technology AG, Niestetal, Deutschland

am Dienstag, den 31. Mai 2022 um 10.00 Uhr MESZ

ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen) 
am Sitz der SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal,Deutschlandstattfindet.



nachdem die SMA Gruppe das erste Jahr der weltweiten Corona-Pandemie sehr gut gemeistert und trotz der 
erheblichen Herausforderungen das angepeilte Wachstum erreicht hatte, sind wir mit der Aussicht auf weiteres 
WachstumindasGeschäftsjahr2021gestartet.IndenerstenMonatendesJahresbegannsichdieWeltwirt-
schaft von ihrer tiefen Rezession zu erholen, mehrere Corona-Impfstoffe wurden zugelassen und die Dekarbo-
nisierung der Wirtschaft, und damit ein verstärkter Ausbau erneuerbarer Energien, rückte immer stärker in den 
FokusvonPolitik,WirtschaftundGesellschaft.IndenfolgendenMonatenstelltesichjedochheraus,dassdie
globaleImpfkampagnenichtsoschnellvorankamwiegeplant.NeueCorona-Variantenunddamiteinhergehende
MaßnahmenführtenzuUnterbrechungenderLieferketten.GleichzeitigwuchsmitdemWiederanziehenderWirt-
schaft die Nachfrage nach Rohstoffen und elektronischen Bauteilen und übertraf bald die Erzeugungskapazitä-
ten.NebenvielenanderenIndustrienbekamdiesauchdieSolarbranche,unddamitauchdieSMAGruppe,zu
spüren.

DER MANGEL AN ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN HAT UNS HART GETROFFEN

Gelang es uns zunächst noch gut, wesentliche Einschränkungen durch die Pandemie und die Bauteileknappheit 
zuvermeiden,soverschärftesichdieLageimzweitenHalbjahrdeutlich.LieferantenkündigtenfestzugesagteLie-
fermengenkurzfristigab.Diesführtedazu,dasswirdiehoheNachfragenachunserenProduktenundLösungen
ineinigenBereichennichtvollständigerfüllenkonnten.BesondersdavonbetroffenwardasSegmentBusiness
Solutions.HierhattensichindenerstenMonatendesJahresdieUnsicherheitenimZusammenhangmitder
Corona-PandemienegativaufdieInvestitionsbereitschaftausgewirkt.AlsdieNachfrageimviertenQuartalwie-
derstieg,schränktederBauteilemangelunsereLieferfähigkeitein.VordiesemHintergrundkonntenwirunserezu
JahresanfanggestecktenWachstumszielenichterreichen.MiteinerverkauftenWechselrichter-Leistungvon13,6
Gigawatt erzielte die SMA Gruppe 2021 einen Umsatz von 983,7 Mio. Euro.DasoperativeErgebnis(EBITDA)
von 8,7 Mio. EurowurdezudemdurcheinenEinmaleffektausderAbwicklungeineslangfristigenVertragsüber
Betriebsführungs-undWartungsdienstleistungenfürPV-Kraftwerke(O&M)belastet.DerMangelanelektroni-
schenBauteilenbestehtleiderweiterfortundwirdunsauchimkommendenJahrvorHerausforderungenstellen.
DementsprechendfälltauchderAusblickdesVorstandsfür2022verhaltenaus.Wirerwartenfürdaskommende
Geschäftsjahr einen Umsatz von 900 Mio. Eurobis1.050 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 
10 Mio. Euro bis 60 Mio. Euro.

VORWORT 
DES VORSTANDS
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MITTELFRISTIG STREBEN WIR PROFITABLES WACHSTUM AN 

Unseremittel-undlangfristigenPerspektivenbleibendagegenpositiv.DieimmerbedeutenderwerdendenMegat-
rends Dezentralisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung der Energieversorgung bieten hervor ragende 
ChancenfürdieSMAGruppe.DieNachfrageindenZukunftsfeldernSpeichertechnologie,Elektromobilität,
Energiemanagement, digitale Energiedienstleistungen und grüne Wasserstofferzeugung wird in den kommenden 
JahrenundJahrzehntennacheinhelligerExpertenmeinungexponentiellwachsen.DieSMAGruppehatbereits
frühdamitbegonnen,sichindiesenBereichenzupositionieren.AuchimabgelaufenenGeschäftsjahrhaben
wirhierbeachtlicheErfolgeerzielt.DazugehörenVertragsabschlüssezurBelieferungdergrößtenundinnova-
tivstenSpeicherkraftwerkeinAustralienundEuropa.Ausschlaggebendwardabeiunteranderem,dassunsere
Technologieesermöglicht,einenhohenAnteilfluktuierendererneuerbarerEnergiequellenindieStromnetze
zuintegrieren.DieseFunktionalitätwirddurchdensteigendenEinsatzerneuerbarerEnergienindenglobalen
VersorgungsstrukturenzunehmendanBedeutunggewinnen.Zusätzlichwurden2021imneuenGeschäftsfeldder
grünen Wasserstofferzeugung in den USA, Europa, Asien und Australien zahlreiche Projekte mit SMA Systemtech-
nikrealisiert.

WIRENTWICKELNDIESMAGRUPPEZUMNACHHALTIGENENERGIEWENDEUNTERNEHMEN

DiesenWegwerdenwirmitunserer2020entwickeltenStrategie2025weitergehenunddieSMAGruppezu
eineminnovativenundnachhaltigen„Energiewendeunternehmen“weiterentwickeln,daspassendeLösungen
mithohemKundennutzenfürallewesentlichenBereichederzukünftigenEnergieversorgunganbietet.Unsere
strategischenZielefokussierensichdabeiaufmehrNähezuunserenKund:innen,dienachhaltigeSteigerung
unsererProfitabilitätdurchdieWeiterentwicklungunseresKerngeschäftsunddieselektiveErschließungneuer
Geschäftsfelder, den gezielten Einsatz unserer hohen Innovationskraft, um uns vom  Wettbewerb abzuheben und 
dieZukunftsfähigkeitderSMAGruppezusichern,sowiedarauf,unserPartnernetzwerkgezieltweiterauszu-
bauen,umLösungenzuentwickeln,dieunserenKund:inneneinenhohenMehrwertbieten.

ImZentrumunsererStrategiestehtdasZielderganzheitlichenNachhaltigkeitinallenUnternehmensbereichenmit
demAnspruch,eineführendeRollebeiderGestaltungeinerbesserenZukunftzuübernehmen.DurchdieBerück-
sichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in sämtlichen Unternehmensprozessen wollen wir einen verantwortungs-
vollen und respektvollen Umgang mit Menschen, der Umwelt und den  Ressourcen bei steigendem Einsatz von 
erneuerbarenEnergieninallenTeilenderWertschöpfungsketteerlangen.UmnachhaltigesDenkenundHandeln
im Unternehmen strategisch zu verankern und sicherzustellen, dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen, 
habenwir2021einSustainabilityCommitteeetabliert,dasmitMitgliederndesVorstandsunddererstenFüh-
rungsebenebesetztist.Genausowichtigistesjedoch,dassalleSMAMitarbeiter:innendenGedankenderNach-
haltigkeitinihretäglicheArbeitintegrieren.Ichbinüberzeugtdavon,dassdiesinweitenTeilenbereitsderFall
ist,dennNachhaltigkeithatinunsererUnternehmenskulturseitjehereinenhohenStellenwert.Dafür,undfürihren
auchimvergangenenJahraußergewöhnlichenEinsatzunterdurchdieCorona-PandemieerschwertenBedingun-
genmöchteichallenSMAMitarbeiter:innenimNamendesVorstandsganzherzlichdanken.

Dr.-Ing.JürgenReinert 
Vorstandssprecher 
SMA Solar Technology AG
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HINWEIS:

Auch in diesem Jahr wird die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionär:innen und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter:innen) gemäß § 1Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-,Vereins-,Stiftungs-undWohnungseigentumsrechtzurBekämpfungderAuswirkungen
derCOVID-19-Pandemie(Covid-19-Gesetz)vom27. März2020inderFassungvom10. September 2021 
(„Aufbauhilfegesetz 2021") am Sitz der SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, 
Deutschland(OrtderHauptversammlungimSinnedesAktiengesetzes)abgehalten.

Bitte beachten Sie, dass Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter:innen) nicht physisch vor Ort an der virtuellen Hauptversammlung teilneh-
menkönnen.DievirtuelleHauptversammlungwirdfürordnungsgemäßangemeldeteAktionär:innenüber
das von uns unter der Internetadresse http://www.SMA.de/HauptversammlungzurVerfügunggestellte
AktionärsportalliveimInternetübertragen.DieseÜbertragungermöglichtkeineTeilnahmeandervirtuellen
Hauptversammlungi.S.v.§ 118Abs. 1 Satz 2Aktiengesetz.

Einzelheiten zu den Rechten der Aktionär:innen und ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den im 
AnschlussandieTagesordnungbeschriebenenweiterenAngabenundHinweisenzurEinberufung.
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ULRICH HADDING
Vorstand Finanzen, Personal und Recht

Ulrich Hadding (*1968) war zehn Jahre für den 
SCHOTT-Konzern in unterschiedlichen Funktionen im 
In- und Ausland tätig, zuletzt als Leiter Recht & Compli-
ancefürdieSCHOTTSolarAG.2009wechselteer
zu SMA, baute zunächst eine international ausge-
richtete Rechtsabteilung und nachfolgend auch die 
Compliance-Funktionauf.Erbegleitetemaßgeblich
allejüngerenM&A-AktivitätenderSMAundüber-
nahm sukzessive weitere Managementfunktionen, 
unteranderemfürSteuern,Versicherung,Controlling
undFinancialProjectManagement.SeitEnde2015
fungierte er als Leiter Finanzen und Recht sowie als 
Mitglied des Executive Management Committee von 
SMA.Seit1. Januar2017istUlrichHaddingVor-
standsmitglied und verantwortet die Ressorts Finan-
zen,PersonalundRecht.Darüberhinauserfüllterdie
Funktion des Arbeitsdirektors der SMA und verantwor-
tetdieKapitalmarktkommunikation.

SMA Solar Technology AG



DR.-ING. JÜRGEN REINERT
Vorstandssprecher

Dr.-Ing.JürgenReinert(*1968)begannnachdemStu-
dium der Elektrotechnik in Südafrika und der Promo-
tion am Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische 
Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen seine Karriere als 
OberingenieuramselbenInstitut.Von1999bis2011
war er in Schweden bei dem Unternehmen Emotron 
AB tätig, in den letzten  Jahren als Geschäftsführer der 
GruppemitVerantwortungfürTechnologyundOpe-
rations.Von2011bis2014verantworteteeralsExe -
cutiveVicePresidentTechnologydieSMADivision
PowerPlantSolutions.UnterseinerLeitunghatSMA
das weltweite Projektgeschäft erfolgreich ausgebaut 
undschlüsselfertigeSystemlösungenfürsolareGroß-
kraftwerkeentwickelt.SeitApril2014istDr. Reinert 
Vorstandsmitglied.ImOktober2018wurdeerzum
Vorstandssprecherbestellt.Dr. Reinert verantwortet 
dieRessortsStrategie,VertriebundService,Opera-
tionsundTechnologie.EristMitglieddesAufsichtsrats
derDanfossA/S.

MITGLIEDER 
DES 
VORSTANDS
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I. TAGESORDNUNG:

1. VorlagedesfestgestelltenJahresabschlusseszum31. Dezember 
2021 der SMA Solar Technology AG, des gebilligten Konzern-
abschlusseszum31. Dezember 2021, des zusammengefassten 
Lageberichts der SMA Solar Technology AG und des Konzerns 
für das Geschäftsjahr 2021, sowie des Berichts des Aufsichtsrats, 
desVorschlagsdesVorstandsfürdieVerwendungdesBilanzge-
winns für das Geschäftsjahr 2021 und des erläuternden Berichts 
desVorstandszudenAngabennach§ 289aAbs. 1, § 315a
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs für das Geschäftsjahr 2021

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind auf 
unserer Investor Relations Seite im Internet unter http://www.SMA.
de/Hauptversammlungzugänglich.Siewerdendortauchwährend
dervirtuellenHauptversammlungzugänglichsein.Fernerwerden
dieUnterlageninderHauptversammlungnähererläutertwerden.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungs-
punkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den 
vomVorstandaufgestelltenJahres-undKonzernabschlussbereits
gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt hat, so dass eine 
FeststellungdurchdieHauptversammlungentfällt. 

2. BeschlussfassungüberdieVerwendungdesBilanzgewinnsaus
dem Geschäftsjahr 2021

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,denimfestgestellten
Jahres abschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 
163.468.832,61 EuroinvollerHöheaufneueRechnungvorzu-
tragen. 

3. BeschlussfassungüberdieEinzelentlastungderVorstandsmit-
glieder für das Geschäftsjahr 2021

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,überdieEntlastungderMit-
gliederdesVorstandsimGeschäftsjahr2021personenbezogen,d.h.
imWegederEinzelentlastung,abzustimmen.

a) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnUlrichHaddingfür
dasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

b) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnDr.-Ing.Jürgen
ReinertfürdasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen. 

4. BeschlussfassungüberdieEinzelentlastungderAufsichtsrats-
mitglieder für das Geschäftsjahr 2021

VorstandundAufsichtsratschlagenvor,überdieEntlastungderMit-
glieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 personenbezogen, 
d.h.imWegederEinzelentlastung,abzustimmen.

a) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnRolandBentfürdas
Geschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

b) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnMartinBreulfür
dasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

c) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnOliverDietzelfür
dasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

d) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnKimFausingfürdas
Geschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

e) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnJohannesHädefür
dasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

f) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,FrauAlexaHergenröther
fürdasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

g) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnUweKleinkauffür
dasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

h) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,FrauIlonkaNussbaumer
fürdasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

i) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,FrauYvonneSiebertfür
dasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

j) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,FrauRomySiegertfürdas
Geschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

k) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnJan-HenrikSupady
fürdasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen.

l) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnDr. MatthiasVictor
fürdasGeschäftsjahr2021Entlastungzuerteilen. 

5. WahldesAbschlussprüfersunddesKonzernabschlussprüfersfür
das Geschäftsjahr 2022 sowie, für den Fall einer prüferischen 
Durchsicht,desPrüfersdesverkürztenAbschlussesunddesZwi-
schenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 
2022

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung und Präferenz des Prüfungs-
ausschusses vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Frankfurt am Mainzum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Abschlussprüfer für die prüfe-
rischeDurchsichtdesverkürztenAbschlussesunddesZwischenlage-
berichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 
2022, sofern diese einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen 
werden,zubestellen.
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DerEmpfehlungdesPrüfungsausschussesisteinnachArt.16der
EU-Abschlussprüferverordnung(Verordnung(EU)Nr.537/2014des
EuropäischenParlamentsunddesRatesvom16. April 2014 über 
spezifischeAnforderungenandieAbschlussprüfungbeiUnterneh-
menvonöffentlichemInteresseundzurAufhebungdesBeschlusses
2005/909/EGderKommission)durchgeführtesAuswahlverfahren
vorangegangen.ImAnschlussdaranhatderPrüfungsausschussdem
Aufsichtsrat unter Angabe von Gründen die BDO AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main und die KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main für das ausgeschrie-
bene Prüfungsmandat empfohlen und eine begründete Präferenz für 
die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main 
mitgeteilt.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von 
ungebührlicherEinflussnahmedurchDritteistundihmkeinedie
AuswahlmöglichkeitenbeschränkendeKlauselimSinnevonArt.16
Abs. 6derEU-Abschlussprüferverordnungauferlegtwurde.

 
6. BeschlussfassungüberdieBilligungdesnach§ 162 AktG erstell-

tenundgeprüftenVergütungsberichtsfürdasGeschäftsjahr2021

Nachdemam1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Umset-
zungderzweitenAktionärsrechterichtlinie(„ARUGII“)habenVor-
standundAufsichtsratjährlicheinenVergütungsberichtzuerstellen,
der den gesetzlich vorgegebenen Anforderungen entsprechen muss 
(§ 162AktG).DerAbschlussprüferhatzuprüfen,obderVergütungs-
bericht im Sinn des § 162 AktG alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Angabenenthält,unddarübereinenPrüfvermerkzuerstellen.Nach
§ 120aAbs. 4AktGistdergeprüfteVergütungsberichtderHauptver-
sammlungzurBilligungvorzulegen.DieEntscheidungderHauptver-
sammlungüberdieBilligungdesVergütungsberichtshatempfehlen-
denCharakter.DieNeuregelungendesAktGzumVergütungsbericht
sindnachdemgeltendenÜbergangsrechtzwingenderstmalsfür
daserstenachdem31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahr 
anzuwenden.VorstandundAufsichtsratschlagenderHauptver-
sammlungvor,denunterZifferIII.„VergütungsberichtimSinndes
§ 162AktG“gemeinsammitdemPrüfvermerkwiedergegebenenVer-
gütungsberichtfürdasGeschäftsjahr2021zubilligen.
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II. WEITERE ANGABEN UND 
 HINWEISE ZUR EINBERUFUNG
1. MITTEILUNGÜBERDIEGESAMTZAHLDERAKTIENUND

STIMMRECHTE

DasGrundkapitalderGesellschaftbeträgt34.700.000,00 Euro 
undistin34.700.000Stückaktieneingeteilt.JedeAktiegewährtin
derHauptversammlungeineStimme.DieAnzahlderteilnahmebe-
rechtigten Aktien und die Anzahl der Stimmrechte beträgt damit im 
ZeitpunktderEinberufungderHauptversammlung34.700.000.Die
GesellschafthältimZeitpunktderEinberufungderHauptversamm-
lungkeineeigenenAktien. 

2. ALLGEMEINEHINWEISEZURVIRTUELLEN
HAUPTVERSAMMLUNG

DerVorstandhatmitZustimmungdesAufsichtsratsbeschlossen,die
ordentliche Hauptversammlung der SMA Solar Technology AG am 
31. Mai 2022 gemäß § 1Abs. 2 Covid-19-AuswBekG als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär:innen 
oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 
benanntenStimmrechtsvertreter:innen)abzuhalten.

Die gesamte Hauptversammlung wird für unsere ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten auf der 
Internetseite der SMA Solar Technology AG über das passwortge-
schützte Aktionärsportal unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung
inBildundTonübertragen.

ÜberdaspasswortgeschützteAktionärsportalkönnenordnungsge-
mäß angemeldete Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten gemäß 
dendafürvorgesehenenVerfahrenunteranderemihrStimmrecht
ausüben,Vollmachtenerteilen,FrageneinreichenoderWiderspruch
zuProtokollerklären.WeiterhinwirdwährenddervirtuellenHaupt-
versammlung das Teilnehmerverzeichnis vor der ersten Abstimmung 
impasswortgeschütztenAktionärsportal,welchesüberdeno.g.Link
erreichbarist,zurVerfügungstehen.

Aktionär:innenoderihreBevollmächtigtenkönnendasStimmrecht
ausschließlichüberBriefwahloderVollmachtserteilungandievon
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen wie nachste-
hendnäherbestimmtausüben.DievorgesehenenAbstimmungenzu
denTagesordnungspunkten2bis5habenverbindlichen,dievorge-
sehene Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6 hat empfehlenden 
Charakter,undesbestehtjeweilsdieMöglichkeit,mitJa,Neinoder
Enthaltungzustimmen.

3. VORAUSSETZUNGENFÜRDIETEILNAHMEANDER
VIRTUELLENHAUPTVERSAMMLUNGUNDDIEAUSÜBUNG
DES STIMMRECHTS

ZurTeilnahmeanderHauptversammlungundzurAusübung
des Stimmrechts sind gemäß § 13 der Satzung nur diejenigen 
Aktionär:innen berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des  
24. Mai 2022 (24:00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden 
Adresse

SMA Solar Technology AG 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605FrankfurtamMain 
Deutschland

oderperE-Mail:WP.HV@db-is.com

beiderGesellschaftanmelden.

Die Aktionär:innen müssen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach-
weisen.FürdenNachweisderBerechtigungisteinNachweisdes
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig, der sich 
aufdenimAktiengesetzhierfürvorgesehenenZeitpunktbeziehen
muss.AlternativhierzureichteinvomLetztintermediärausgestell-
ter Nachweis gemäß § 67cAbs. 3AktGaus.Gemäß§ 123Abs. 4 
Satz 2AktGhatsichderNachweisaufdenBeginndes21.Tages
vorderHauptversammlung,d.h.aufdenBeginndes10. Mai 2022 
(0:00 Uhr MESZ)(„RecordDate")zubeziehen.WiedieAnmel-
dung muss auch dieser Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesell-
schaft unter der vorgenannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 
24. Mai 2022 (24:00 Uhr MESZ)zugehen.DieAnmeldungund
der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b 
BGB)undmüssenindeutscheroderenglischerSpracheerfolgen.
AlternativistdieÜbermittlungdesNachweisesgemäß§ 67cAbs. 3, 
1AktGmöglich.

ImVerhältniszurGesellschaftgiltfürdieTeilnahmeandervirtu-
ellen Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als 
Aktionär:in nur, wer sich fristgerecht angemeldet und die Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
desStimmrechtsnachgewiesenhat.DieBerechtigungzurTeilnahme
und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich 
nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz der Aktionär:innen 
zumNachweisstichtag.MitdemNachweisstichtaggehtkeine
SperrefürdieVeräußerbarkeitderAktieneinher.AuchimFallder
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vollständigenoderteilweisenVeräußerungderAktiennachdem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimm-
rechts ausschließlich der Anteilsbesitz der Aktionär:innen zum Nach-
weisstichtagmaßgeblich,d.h.VeräußerungenvonAktiennachdem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung 
zurTeilnahmeundaufdenUmfangdesStimmrechts.Umgekehrtgilt
fürErwerbeundZuerwerbevonAktiennachdemNachweisstichtag
Folgendes: Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär:in werden, sind nicht teilnahme- 
undstimmberechtigt.DerNachweisstichtagistimÜbrigenkeinrele-
vantesDatumfürdieDividendenberechtigung.

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden den 
Aktionär:innenvonderAnmeldestellesogenannteZugangskarten
übersandt.AufjederZugangskartesinddiefürdenZugangzum
passwortgeschütztenAktionärsportalnotwendigenZugangsda-
tenabgedruckt.DieZugangsdatenbestehenausderKennungund
einemPasswort.

UmdenrechtzeitigenErhaltderZugangskartensicherzustellen,bitten
wirdieAktionär:innen,frühzeitigfürdieÜbersendungderAnmel-
dung und des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft 
unterdervorgenanntenAdresseSorgezutragen.DieAusübung
sowohl des Fragerechts als auch des Widerspruchsrechts sind aus-
schließlichüberdaspasswortgeschützteAktionärsportalmöglich.

 
4. VERFAHRENFÜRDIESTIMMABGABE

a) Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

 Aktionär:innenkönnensichhinsichtlichderTeilnahmeandervirtu-
ellen Hauptversammlung und der Ausübung ihres Stimmrechts in 
der virtuellen Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, 
z.B.durcheinenIntermediär,einenStimmrechtsberater,eineAkti-
onärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten 
lassen.

 Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte 
Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vor-
stehendenBestimmungenerforderlich.

 Bevollmächtigen Aktionär:innen mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft gemäß § 134Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder meh-
rerevondiesenzurückweisen.

 DieErteilungbzw.ÄnderungeinerVollmacht,ihrWiderrufund
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfenderTextform,wennkeineVollmachtnach§ 135AktG

erteiltwird.ImFallederBevollmächtigungnach§ 135AktG
(VollmachtserteilunganIntermediäre,Stimmrechtsberater,Aktio-
närsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) sind in der 
Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevoll-
mächtigendenzuerfragensind.

 DerNachweiseinererteiltenBevollmächtigung,ihreÄnderung
oderihrWiderrufkönnenperPostoderE-Mailbisspätestens
Sonntag, 29. Mai 2022 (24:00 Uhr MESZ) an folgende 
Anschrift oder E-Mail-Adresse übermittelt werden

 SMA Solar Technology AG 
c/o ITTEB GmbH & Co.KG 
Vogelanger25 
86937 Scheuring 
E-Mail:sma2022@itteb.de

 Aktionär:innen,dieeineanderePersonbevollmächtigenmöchten,
könnenfürdieErteilungeinerVollmachtdasFormularverwenden,
welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzeszugeschicktwird.EinentsprechendesFormularsteht
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.
de/HauptversammlungzumDownloadzurVerfügung.

 DarüberhinauskönnenderNachweiseinererteiltenBevollmächti-
gung,ihreÄnderungoderihrWiderrufderGesellschaftüberdas
passwortgeschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
erreichbarist,gemäßdendafürvorgesehenenVerfahrenbiszum
EndedervirtuellenHauptversammlungübermitteltwerden.

 VorstehendeÜbermittlungswegestehenjeweilsbiszudenvorste-
hendgenanntenZeitpunktenauchzurVerfügung,wenndieErtei-
lungderVollmachtdurchErklärunggegenüberderGesellschaft
erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 
BevollmächtigungerübrigtsichindiesemFall.DerWiderrufoder
dieÄnderungeinerbereitserteiltenVollmachtkönnenebenfallsauf
denvorgenanntenÜbermittlungswegenjeweilsbiszudenvorste-
hendgenanntenZeitpunktenunmittelbargegenüberderGesell-
schafterklärtwerden.

 AuchBevollmächtigtekönnennichtphysischanderHauptver-
sammlungteilnehmen.SiekönnendasStimmrechtfürdievonihnen
vertretenen Aktionär:innen lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen 
VollmachtimWegederelektronischenBriefwahloderdurch
(Unter-)Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter:innenausüben.DieNutzungdespasswort-
geschützten Aktionärsportals setzt voraus, dass Bevollmäch-
tigtevondenVollmachtgeber:innendiefürdenZugangzum
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passwortgeschütztenAktionärsportalnotwendigenZugangsdaten
erhalten.

b) Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechts-vertreter:innen

 Aktionär:innenkönnensichauchdurchdievonderGesellschaft
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter:innen ver-
tretenlassen.AuchimFalleinerStimmrechtsvertretungsindeine
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes 
nachdenvorstehendenBestimmungenerforderlich.

 DieVollmachtandieStimmrechtsvertreter:innenderGesellschaft,
ihreÄnderungundihrWiderrufbedürfenderTextform.

 VollmachtenundWeisungenandievonderGesellschaftbenann-
tenStimmrechtsvertreter:innenkönnenperPostoderE-Mailbis
spätestens Sonntag, 29. Mai 2022 (24:00 Uhr MESZ) an 
folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse erteilt, geändert oder 
widerrufen werden

 SMA Solar Technology AG 
c/o ITTEB GmbH & Co.KG 
Vogelanger25 
86937 Scheuring 
E-Mail:sma2022@itteb.de

 Aktionär:innen, die die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesell-
schaftbevollmächtigenmöchten,könnenfürdieErteilungeiner
VollmachtdasFormularverwenden,welchesnachordnungsge-
mäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt 
wird.EinentsprechendesFormularstehtauchaufderInternetseite
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
zumDownloadzurVerfügung.

 DarüberhinauskönnendieAbgabe,dieÄnderungoderder
WiderrufvonVollmachtenundWeisungenandievonderGesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen über das passwort-
geschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
erreichbarist,gemäßdendafürvorgesehenenVerfahrenbiszum
Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung vor-
genommenwerden.

 Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter:innen müssen diesen in jedem Falle 
WeisungenfürdieAusübungdesStimmrechtserteiltwerden.
DieStimmrechtsvertreter:innensindverpflichtet,entsprechend
denihnenerteiltenWeisungenabzustimmen.Sienehmenkeine
VollmachtenzurErklärungvonWidersprüchengegenHauptver-
sammlungsbeschlüsse, zur Stellung von Fragen oder Anträgen 
entgegen.

c) Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Briefwahl

 Aktionär:innenkönnenihrStimmrechtauchimWegederelek-
tronischen Briefwahl unter Nutzung des passwortgeschützten 

Aktionärsportalsabgeben.AuchindiesemFallsindeinefristge-
rechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach 
denvorstehendenBestimmungenerforderlich.

 ElektronischeBriefwahlstimmenkönnenausschließlichüberdas
passwortgeschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
erreichbar ist, bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen 
Hauptversammlung abgegeben, geändert oder widerrufen wer-
den.Eswirddaraufhingewiesen,dassandereKommunikations-
wegefürdieelektronischeBriefwahlnichtzurVerfügungstehen.

 Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater oder sonstige gemäß § 135Abs. 8 AktG 
gleichgestelltePersonenundInstitutionenkönnensichderelektro-
nischenBriefwahlbedienen.

 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführtwerden,ohnedassdiesimVorfeldderHauptver-
sammlung mitgeteilt wurde, so gelten sowohl eine an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen erteilte Wei-
sung als auch eine Stimmabgabe im Wege der elektronischen 
Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als ent-
sprechendeWeisungfürjedenPunktderEinzelabstimmung.

 WennBriefwahlstimmenundVollmachten/Weisungenandievon
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen eingehen, 
werdenstetsBriefwahlstimmenalsvorrangigbetrachtet.Wenn
darüberhinausaufunterschiedlichenÜbermittlungswegenvonei-
nander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in fol-
gender Reihenfolge berücksichtigt: (1) per passwortgeschütztem 
Aktionärsportal, (2) per E-Mail, (3) auf dem Postweg übersandte 
Erklärungen.

 Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129Abs. 5AktG

  Den Aktionär:innen wird im passwortgeschützten Aktionärsportal 
eine Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129Abs. 5
AktG bereitgestellt, die der Abstimmende innerhalb eines Monats 
nach dem Tag der Hauptversammlung und somit bis zum Ablauf 
des30. Juni2022,24:00UhrMESZ,herunterladenkann.

 
5. VERÖFFENTLICHUNGAUFDERINTERNETSEITEDER

GESELLSCHAFT

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden über 
unsere Investor Relations Seite im Internet unter http://www.SMA.de/
Hauptversammlung folgende Informationen und Unterlagen zugäng-
lichsein(vgl.§ 124a AktG):

a) Der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlen-
den Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der 
GesamtzahlderAktienundderStimmrechteimZeitpunktder
Einberufung;

b) diederVersammlungzugänglichzumachendenUnterlagen;
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c) Formulare,diebeiStimmabgabedurchVertretungverwendet
werdenkönnen;

d) die Angaben gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 
für die Mitteilung nach § 125AktG. 

6. RECHTEDERAKTIONÄR:INNEN

a) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122Abs. 2 
AktG

 Aktionär:innen, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am Grundkapital 
von500.000 Euroerreichen,könnenverlangen,dassGegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht wer-
den.EinsolchesVerlangenistschriftlichoderinelektronischer
Form nach § 126aBGB(d.h.mitqualifizierterelektronischer
Signatur)andenVorstandderGesellschaft

 SMA Solar Technology AG 
Vorstand 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Deutschland 
oderperE-Mail:HV@SMA.de

 zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 
Hauptversammlungzugehen;derTagdesZugangsundderTag
derHauptversammlungsindnichtmitzurechnen.Letztmöglicher
ZugangsterministsomitSamstag, der 30. April 2022 (24:00 
Uhr MESZ).

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär:innen nach 
§§ 126Abs. 1,127AktGinVerbindungmit§ 1Abs. 2S.3
Covid-19-AuswBekG

 Aktionär:innenkönnenAnträgezueinzelnenTagesordnungspunk-
tenstellen(vgl.§ 126Abs. 1AktG);diesgiltauchfürVorschläge
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 
(vgl.§ 127AktG).

 Gemäß § 126Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionär:innen 
einschließlich des Namens der Aktionär:innen, der Begründung 
undeineretwaigenStellungnahmederVerwaltungdenin§ 125
Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dort genann-
tenVoraussetzungen(diessindu.a.Aktionär:innen,dieesverlan-
gen) zugänglich zu machen, wenn Aktionär:innen mindestens 14 
Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegen-
antraggegeneinenVorschlagvonVorstandund/oderAufsichts-
rat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung 
andieuntenstehendeAdresseübersandthaben.DerTagdes
Zugangsistnichtmitzurechnen.LetztmöglicherZugangstermin
ist somit Montag, der 16. Mai 2022 (24:00 Uhr MESZ).
Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126Abs. 2 AktG 
vorliegt.

 Wahlvorschläge von Aktionär:innen nach § 127 AktG brauchen 
nichtbegründetzuwerden.Wahlvorschlägewerdennurzugäng-
lich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und 
den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft 
inanderengesetzlichzubildendenAufsichtsrätenenthalten(vgl.
§ 127 Satz 3i.V.m.§ 124Abs. 3 Satz 4 und § 125Abs. 1 Satz 5
AktG).Nach§ 127 Satz 1AktGi.V.m.§ 126Abs. 2 AktG gibt es 
weitereGründe,beiderenVorliegenWahlvorschlägenichtüber
dieInternetseitezugänglichgemachtwerdenmüssen.ImÜbrigen
geltendieVoraussetzungenundRegelungenfürdasZugänglich-
machen von Anträgen entsprechend, insbesondere gilt auch hier 
Montag, der 16. Mai 2022 (24:00 Uhr MESZ) alsletztmög-
licher Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend 
genannten Adresse eingegangen sein müssen, um noch zugäng-
lichgemachtzuwerden.

 Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von 
Aktionär:innen gemäß § 126Abs. 1 und § 127 AktG sind aus-
schließlich zu richten an:

 SMA Solar Technology AG 
Vorstand 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Deutschland 
oderperE-Mail:HV@SMA.de

 ZugänglichzumachendeAnträgeundWahlvorschlägevon
Aktionär:innen (einschließlich des Namens des Aktionärs/ der 
Aktionärin und – im Falle von Anträgen – der Begründung) wer-
den nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 
http://www.SMA.de/Hauptversammlungzugänglichgemacht.
EtwaigeStellungnahmenderVerwaltungwerdenebenfallsunter
dergenanntenInternetadressezugänglichgemacht.

 Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach §§ 126Abs. 1, 
127AktGzugänglichzumachensind,geltengem.§ 1Abs. 2 
S.3Covid-19-AuswBekGalsinderHauptversammlunggestellt,
wenn die den Gegenantrag stellenden oder den Wahlvorschlag 
unterbreitenden Aktionär:innen ordnungsgemäß legitimiert und 
zurHauptversammlungangemeldetsind.

c) Fragerecht der Aktionär:innen gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1Nr.3
und Satz 2 Covid-19-AuswBekG

 Abweichend von § 131 AktG haben Aktionär:innen in der virtu-
ellenHauptversammlungam31. Mai2022keinAuskunftsrecht.
Stattdessen haben ordnungsgemäß angemeldete Aktionär:innen 
oderihreBevollmächtigtendasRecht,imVorfeldderHaupt-
versammlungFrageneinzureichen.InEinklangmit§ 1 Absatz 
2 Satz 2Covid-19-AuswBekGentscheidetderVorstandnach
pflichtgemäßem,freiemErmessen,inwelcherFormerdieFragen
beantwortet.DerVorstandbehältsichinsoferninsbesonderevor,
eingereichte Fragen einzeln oder mehrere Fragen zusammenge-
fasstzubeantworten.
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 Fragen der Aktionär:innen sind bis spätestens Sonntag, 29. Mai 
2022, 24:00 Uhr MESZ, über das passwortgeschützte Aktio-
närsportal, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.SMA.de/Hauptversammlung erreichbar ist, einzurei-
chen.AufanderemWegeodernachAblaufdes29. Mai 2022, 
24:00UhrMESZ,eingereichteFragenbleibenunberücksichtigt.
WährenddervirtuellenHauptversammlungkönnenkeineFragen
gestelltwerden.

d) Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß 
§ 1 Absatz 2 Satz 1Nr.4Covid-19-AuswBekG

 Angemeldete Aktionär:innen sowie ihre Bevollmächtigten, die 
das Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
Vollmacht-undWeisungserteilungandievonderGesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter:innen ausgeübt haben, haben 
dieMöglichkeit,überdaspasswortgeschützteAktionärsportal,
welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.
SMA.de/Hauptversammlung zugänglich ist, von Beginn der virtu-
ellenHauptversammlungam31. Mai 2022 an bis zu deren Ende 
gemäß § 245Nr.1AktGi.V.m.§ 1Abs. 2 Satz 1Nr.4Covid-
19-AuswBekG Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlungzurNiederschriftdesamtierendenNotarszuerklären.

e) WeitereEinzelheitenzudenVoraussetzungenderAusübungder
vorgenannten Rechte

 WeitereEinzelheitenzudenVoraussetzungenderAusübungder
vorgenannten Rechte und ihren Grenzen sind auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
unter „Hinweise zu den Rechten der Aktionär:innen“ 
veröffentlicht.

f) MöglichkeitzurelektronischenEinreichungvonStellungnahmen
inFormvonVideo-botschaften

 Aufgrund der Konzeption der virtuellen Hauptversammlung ohne 
physische Teilnahme der Aktionär:innen haben die Aktionär:innen 
nichtdieMöglichkeit,sichinderHauptversammlungzurTages-
ordnungzuäußern.

 ZurHauptversammlungangemeldetenAktionär:innenwirdaber–
überdieVorgabendes§ 1Abs. 2 des Covid-19 AuswBekG hin-
aus–dieMöglichkeiteingeräumt,vorderHauptversammlung
StellungnahmeninFormvonVideobotschaftenmitBezugzur
Tagesordnungeinzureichen.

 StellungnahmenvonAktionär:innensindinFormvonVideo-
botschaften spätestens bis zum Ablauf des 26. Mai 2022 
(24:00 Uhr MESZ) elektronisch über das passwortgeschützte 
Aktionärsportaleinzureichen.DieVideobotschaftmussindeut-
scher Sprache gehalten sein und darf die Dauer von drei Minuten 
nichtüberschreiten.EssindausschließlichsolcheVideobotschaf-
tenzulässig,indenendieAktionär:innenbzw.ihreBevoll-
mächtigten selbst in Erscheinung treten, um die Stellungnahme 
abzugeben.

 Esistbeabsichtigt,dieeingereichtenVideobotschafteninder
virtuellen Hauptversammlung, die ordnungsgemäß angemeldete 
Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton 
überdaspasswortgeschützteAktionärsportalverfolgenkönnen,
einzuspielen.MitdemEinreichenerklärensichdieAktionär:innen
bzw.ihreBevollmächtigtendamiteinverstanden,dassdieVideo-
botschaftunterNennungihresNamenswährendderÜbertra-
gungdervirtuellenHauptversammlungeingespieltwird.

 ZumHochladenvonVideobotschaftenwerdenimpasswortge-
schütztenAktionärsportalweitereErläuterungenveröffentlicht.

 Anträge, Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche 
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung in den einge-
reichten Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. 
Diese sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung 
gesondert beschriebenen Wegen einzureichen.

 Eswirddaraufhingewiesen,dassdieMöglichkeitzumHochla-
denvonVideobotschafteneinfreiwilligesAngebotderGesell-
schaft an die Aktionär:innen darstellt, das über die gesetzlichen 
Vorgabenhinausgeht.EsbestehtkeinRechtsanspruchaufdas
EinspieleneinerVideobotschaftwährenddervirtuellenHauptver-
sammlung.DieGesellschaftbehältsichinsbesonderevor,Video-
botschaften ohne Bezug zur Tagesordnung der Hauptversamm-
lung sowie Stellungnahmen, die in Inhalt und Darstellung einem 
zulässigen Redebeitrag in der Hauptversammlung nicht entspre-
chen,oderVideobotschaftenmitbeleidigendem,strafrechtlich
relevantem, offensichtlich falschem oder irreführendem Inhalt 
währenddervirtuellenHauptversammlungnichteinzuspielen.
GleichesgiltfürVideobotschaften,diedreiMinutenüberschrei-
tenoderdienichtbiszudemvorstehendgenanntenZeitpunkt
hochgeladenwurden.EbensobehältsichdieGesellschaftvor,
proAktionär:innichtmehralseineVideobotschaftwährendder
virtuellenHauptversammlungeinzuspielen.

 Um eine zügige Abwicklung der virtuellen Hauptversammlung 
gewährleistenzukönnen,behältsichdieGesellschaftvor,Video-
botschaften auszuwählen, die in der virtuellen Hauptversamm-
lungeingespieltwerden.DieAuswahlwirdderVorstandnach
pflichtgemäßemErmessenvornehmenunddabeiinsbesondere
die Sachnähe des Inhalts zu den Gegenständen der Tagesord-
nung, den Umstand, inwieweit der Beitrag gegenüber anderen 
eingespielten Beiträgen neue Aspekte oder Beurteilungen enthält, 
dieZahldervomEinreichendenvertretenenAktionär:innenoder
AktiensowieDauerundTon-undBildqualitätderVideobotschaft
berücksichtigen. 

7. HINWEISZUMDATENSCHUTZFÜRDIETEILNEHMERDER
HAUPTVERSAMMLUNGDERSMASOLARTECHNOLOGYAG

Die SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Nieste-
tal,verarbeitetalsVerantwortlicherpersonenbezogeneDatender
Aktionär:innen(NameundVorname,Anschrift,E-Mail-Adresse,
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der 
Zugangskarte)sowiegegebenenfallspersonenbezogeneDatender

16 Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung

SMA Solar Technology AG



AktionärsvertreteraufGrundlagedergeltendenDatenschutzgesetze.
DieVerarbeitungderpersonenbezogenenDatenistfürdieTeilnahme
an der Hauptversammlung der SMA Solar Technology AG recht-
lichzwingenderforderlich.RechtsgrundlagefürdieVerarbeitungist
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c) Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO)i.V.m.§§ 67, 118 ff.AktiengesetzsowieinVerbindungmit
§ 1desCovid-19-AuswBekG.DarüberhinauskönnenDatenverar-
beitungen, die der Organisation der virtuellen Hauptversammlung 
dienlich sind, auf Grundlage überwiegender berechtigter Interes-
sen erfolgen (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1BuchstabefDS-GVO).Die
SMA Solar Technology AG erhält die personenbezogenen Daten 
der Aktionär:innen in der Regel über die Anmeldestelle von dem 
Kreditinstitut,dasdieAktionär:innenmitderVerwahrungihrerAktien
beauftragthaben(sog.Depotbank).DieSMA Solar Technology AG 
überträgtdieHauptversammlungimInternet.Hierbeikönnendie
personenbezogenen Daten von Teilnehmern verarbeitet werden, die 
zuvorAnträgeundFragenoderStellungnahmeninFormvonVideo-
botschafteneingereichthaben.RechtsgrundlagefürdieseVerarbei-
tungistArt.6(1)S.1lit.f)DS-GVO.

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personen-
bezogeneDateninsogenannten„Logfiles“verarbeitet,umdie
VirtualisierungtechnischzuermöglichenundderenAdministration
zuvereinfachen.Diesbetrifftz.B.IhreIP-Adresse,denvonIhnenver-
wendetenWebbrowsersowieDatumundUhrzeitdesAufrufs.Die
GesellschaftverwendetdieseDatenzukeinenanderenZweckenals
hierangegeben.

Die von der SMA Solar Technology AGfürdieZweckederAusrich-
tung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten 
die personenbezogenen Daten der Aktionär:innen ausschließlich 
nach Weisung der SMA Solar Technology AG und nur soweit dies 
für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich 
ist.AlleMitarbeiter:innenderSMA Solar Technology AG und die 
Mitarbeiter:innenderbeauftragtenDienstleister,dieZugriffaufper-
sonenbezogene Daten der Aktionär:innen haben und/oder diese 
verarbeiten,sindverpflichtet,dieseDatenvertraulichzubehandeln.
Darüber hinaus sind personenbezogene Daten von Aktionär:innen 
bzw.Aktionärsvertretern,dieanderHauptversammlungteilnehmen,
imRahmendergesetzlichenVorschriften(insbesonderedasTeil-
nehmerverzeichnis, § 129 Aktiengesetz) für andere Aktionär:innen 
undAktionärsvertretereinsehbar.DiesgiltauchfürFragen,die
Aktionär:innenbzw.Aktionärsvertretergegebenenfallsvorab
gestellt haben (§ 1 Absatz 2 Satz 1Nr.3Covid-19-AuswBekG).Die
SMA Solar Technology AGlöschtdiepersonenbezogenenDaten
der Aktionär:innen im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, 
insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die ursprüngli-
chenZweckederErhebungoderVerarbeitungnichtmehrnotwendig
sind,dieDatennichtmehrimZusammenhangmitetwaigenVerwal-
tungs-oderGerichtsverfahrenbenötigtwerdenundkeinegesetzli-
chenAufbewahrungspflichtenbestehen.

UnterdengesetzlichenVoraussetzungenhabendieAktionär:innen
das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen 
DatenzuerhaltenunddieBerichtigungoderLöschungihrerperso-
nenbezogenenDatenoderdieEinschränkungderVerarbeitungzu
beantragen.ZudemstehtdenAktionär:inneneinBeschwerderecht

beidenAufsichtsbehördenzu(DerHessischeBeauftragtefürDaten-
schutzundInformationsfreiheit,Gustav-Stresemann-Ring1,65189
Wiesbaden,poststelle@datenschutz.hessen.de).

FürAnmerkungenundRückfragenzuderVerarbeitungvonpersonen-
bezogenen Daten erreichen Aktionär:innen den Datenschutzbeauf-
tragten der SMA Solar Technology AG unter:

SMA Solar Technology AG 
Datenschutzbeauftragter 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Tel:056195223636 
E-Maildatenschutz@sma.de 

8. TECHNISCHEHINWEISEZURTEILNAHMEANDER
VIRTUELLENHAUPTVERSAMMLUNG

FürdieVerfolgungdervirtuellenHauptversammlungsowiezurNut-
zung des Aktionärsportals und zur Ausübung von Aktionärsrechten 
benötigenSieeineInternetverbindungundeininternetfähigesEndge-
rät.UmdieBild-undTonübertragungderHauptversammlungoptimal
wiedergebenzukönnen,wirdeinestabileInternetverbindungmit
einerausreichendenÜbertragungsgeschwindigkeitempfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen 
HauptversammlungeinenComputer,benötigenSieeinenBrowser
undLautsprecheroderKopfhörer.

FürdenZugangzuminternetgestütztenAktionärsportalderGesell-
schaftbenötigenSieIhreZugangsdaten.Diesebefindensichaufder
Zugangskarte,welcheIhnennachordnungsgemäßerAnmeldung
zugeschicktwird.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärs-
rechten durch technische Probleme während der virtuellen Haupt-
versammlung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, insbesondere Ihr 
StimmrechtbereitsvorBeginnderHauptversammlungauszuüben.
DasAktionärsportalstehtIhnenabDienstag,den10. Mai 2022 zur 
Verfügung.

Weitere Einzelheiten zum Aktionärsportal und den Anmelde- und 
Nutzungsbedingungen stehen den Aktionär:innen im Aktionärsportal 
zurVerfügung. 

9. HINWEISZURVERFÜGBARKEITDERBILD-UND
TONÜBERTRAGUNG

DieAktionär:innenkönnendiegesamteHauptversammlungper
Bild-undTonübertragungimInternetverfolgen.DieBild-undTon-
übertragungderHauptversammlungunddieVerfügbarkeitdes
internetgestützten Aktionärsportals kann nach dem heutigen Stand 
derTechnikaufgrundvonEinschränkungenderVerfügbarkeitdes
Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienst-
leistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche 
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dieGesellschaftkeinenEinflusshat.DieGesellschaftkanndaher
keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und 
ständigeVerfügbarkeitderinAnspruchgenommenenInternetdienste,
der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und 
TonübertragungsowiedenZugangzumAktionärsportalunddes-
sengenerelleVerfügbarkeitübernehmen.DieGesellschaftüber-
nimmtauchkeineVerantwortungfürFehlerundMängelderfürdie
Durchführung der Hauptversammlung über das Internet eingesetzten 
Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienst-
leistungsunternehmen,soweitnichtVorsatzvorliegt.DieGesellschaft
empfiehltihrenAktionär:innenausdiesemGrund,frühzeitigvonden
obengenanntenMöglichkeitenzurAusübungihrerAktionärsrechte
Gebrauchzumachen.SofernesDatenschutz-oderSicherheitserwä-
gungenzwingenderfordern,musssichderVersammlungsleiterder
Hauptversammlung vorbehalten, die Durchführung der Hauptver-
sammlungzuunterbrechen.
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DerVergütungsberichtgibtdetailliertundindividualisiertAuskunft
überdiedenMitgliederndesVorstandsunddesAufsichtsratsder
SMA Solar Technology AG im Berichtsjahr gewährte und geschuldete 
Vergütung.DerVergütungsberichtfasstzudemdieGrundsätzezusam-
men,diefürdieFestlegungderVergütungvonAufsichtsratundVor-
standmaßgeblichsind,underläutertdieStrukturderVergütung.Der
BerichtentsprichtdenAnforderungendes§162AktG.Weiteredetail-
lierteInformationenzudenVergütungssystemenfürdieVorstands-
und Aufsichtsratsmitglieder sind auf der Webseite der Gesellschaft 
unter http://www.sma.dezufinden.

VergütungderMitgliederdesVorstands
RÜCKBLICKAUFDASGESCHÄFTSJAHR 
AUSVERGÜTUNGSSICHT

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr mit Wirkung ab dem Geschäfts-
jahr2021Anpassungenandemseit2017geltendenVergütungs-
systemfürdenVorstandbeschlossen.Mitdenvorgenommenen

Anpassungen wurde insbesondere den gesetzlichen Neurege-
lungen durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG II) sowie der Neufassung des  Deutschen Cor-
porateGovernanceKodexRechnunggetragen.Dasentsprechend
angepassteVergütungssystemfürdenVorstand(nachfolgendVergü-
tungssystem 2021) wurde der ordentlichen Hauptversammlung am 
1. Juni2021gemäß§120aAbs. 1 AktG zur Abstimmung vorgelegt 
undmiteinerMehrheitvon84,45 Prozentgebilligt.DasVergütungs-
system 2021 wird auf zukünftig zu schließende Dienstvereinbarun-
genmitVorständensowohlbeieinerVerlängerungeinesVorstands-
mandatsalsauchbeiNeubestellungangewendet.Fürdielaufenden
BestellungenzumVorstandwendetdieGesellschaftaufBasisdes
§26jAbs. 1, Satz 3EGAktGdasVergütungssystem2017an.Dieses
SystemwurdevonderHauptversammlungam23. Mai2017gebilligt.

DiewesentlichenUnterschiedezwischendenVergütungssystemen
2017 und 2021 sind nachstehend zusammengefasst: 

ÄnderungenimVergütungssystem

Gegenstand
Bisherige Regelung 
(Vergütungssystem 2017) 1

Neue Regelung 
(Vergütungssystem 2021) 1

VariableVergütung:Jahresbonus  →40%EBT-Ziel(max.150%)
 →30%Umsatz-Ziel(max.150%)
 →30%persönlicheZiele,z.B.Qualität,ESG 
(max.100%)
 →Cap bei 100 % Gesamterfüllung

 →1.Komponente:40%EBIT-Ziel(max.150%)
 →2.Komponente:30%finanziellesLeistungsziel 

(max.150%)
 →3.Komponente:30%zweipersönlicheZiele 

(max.150%);davon50%ausfinanziellen& 
50%ausnichtfinanziellenLeistungskriterien; 
nichtfinanzielleKriterienausBereichESG

VariableVergütung:LangfristigerBonus  →Durchschn.EBIT-MargeüberdreiGeschäftsjahre
 →KeineÜbererfüllungmöglich(Capbei100%)
 →Auszahlung nach Ablauf des dritten Geschäftsjahres

 →EinbiszweilangfristigefinanzielleLeistungsziele 
übervierGeschäftsjahre(max.150%)
 →DiskretionärerFaktor(0,8bis1,2)fürESG-Ziele
 →Übererfüllungbismax.180%möglich 
(CAPinkl.DiskretionärerFaktor)

Maximalvergütung  →Keine festgelegte Maximalvergütung, aber Ober-
grenze von 100 % bei den kurzfristigen und lang-
fristigenvariablenAnteilen,auchbeiÜbererfüllung
derzugrundeliegendenZiele

 →Maximalvergütung festgelegt; Umsetzung über 
 Begrenzung des Auszahlungsbetrags der variablen 
Entgelte

Share Ownership Guideline  →ErwartunganVorstände,langfristigenBonus
 teilweise in SMA-Aktien zu investieren

 →Soweitkurz-undlangfrist.Bonus>100%Verpflichtung
40 % des Betrags in SMA-Aktien zu investieren

Kontrollwechsel  →AnspruchaufAbfindungbeieinvernehmlicher
 Aufhebung im Fall des Change of Control

 →KeinAnspruchaufAbfindungbeiKündigungimFall
des Change of Control

1 Vergütungssystem2021wirdaufzukünftigzuschließendeDienstvereinbarungenmitVorständenimZusammenhangmiteinerVerlängerungeinesVorstandsmandatesoder
beiNeubestellungAnwendungfinden.FürdiebestehendenMandategiltjedochdasVergütungssystem2017fort.DieDarstellungdesVergütungssystems2017bildetkeine
Abweichungenab.

III. VERGÜTUNGSBERICHT IM SINNE 
DES § 162 AKTG

19

SMA Solar Technology AG

VergütungsberichtimSinnesdes§162AktG

SMA Solar Technology AG

www.sma.de


BeiwesentlichenÄnderungenderVergütungssysteme,mindestens
jedochallevierJahre,wirddasjeweiligeVergütungssystemfürden
VorstandderSMA Solar Technology AG der Hauptversammlung zur 
Billigungvorgelegt.

GRUNDSÄTZEDERVERGÜTUNGSFESTSETZUNG

Der Aufsichtsrat ist als Gesamtgremium zuständig für die Aus-
gestaltungdesVergütungssystemsdesVorstandssowiedieFestset-
zungderindividuellenBezügeundsonstigenwesentlichenVertrags-
elemente.DerPräsidialausschussunterstütztdenAufsichtsratdabei
undbereitetdieBeschlüssedesAufsichtsratsvor.BeiderAusgestal-
tungsowohldesVergütungssystems2017alsauchdesVergütungs-
systems 2021 hat sich der Aufsichtsrat an folgenden Parametern 
orientiert:

 → VerständlichkeitundTransparenzdesSystems

 →  Wirtschaftliche Lage und langfristige, nachhaltige Entwicklung der 
Gesellschaft

 → VerknüpfungdesInteressesderAktionär:innenannachhaltiger
Entwicklung ihrer Unternehmensbeteiligung mit entsprechenden 
LeistungsanreizenfürdieMitgliederdesVorstands

 → WettbewerbsfähigkeitderVergütungamMarktfürhoch-
qualifizierteFührungskräfte

 → OrientierungderVergütunganAufgaben,Verantwortungund
ErfolgjedeseinzelnenMitgliedsdesVorstands

 →  Koppelung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung an die 
Erreichung anspruchsvoller langfristiger Erfolgsziele

 → AngemessenesVerhältniszwischenderHöhederFestvergütung
unddererfolgsabhängigenVergütung

 → AngemessenheitimhorizontalenundvertikalenVergleich

VomVergütungssystem2017istderAufsichtsratbeiderVergütungs-
festsetzung im Berichtsjahr in folgenden Punkten abgewichen:

DiegegenüberdemgebilligtenVergütungssystemwieauchinden
VorjahrenvorgenommenePräzisierungaufdieEBIT-Marge(stattEBT)
als Bemessungsgrundlage für den Jahresbonus und die langfristige 
variableVergütungerfolgteaufgrundderAnpassungderBemessung
andenüblichenStandardbeiAktiengesellschaften.

DiegegenüberdemgebilligtenVergütungssystemerfolgtePräzi-
sierungaufdieKündigungdurchdasVorstandsmitglied(statt„einver-
nehmlicheAufhebung“)alsVoraussetzungeinesAnspruchsbeieinem
Kontrollwechsel („Change of Control“) ist dadurch  begründet, dass 
die vorgesehene einvernehmliche Aufhebung als Anspruchsvorausset-
zungdemVorstandnichtdiebeabsichtigteEntscheidungsfreiheitim
FalleinesKontrollwechselseinräumte.

DasvorgesehenenachvertraglicheWettbewerbsverbotfürVorstands-
mitglieder wird nicht weiter vereinbart, da dieses nur eingeschränkt 
zurVerhinderungeinesetwaigenKnow-how-Übertragsaufeinkon-
kurrierendesUnternehmengeeignetist.MitBlickaufdiemitdem
nachvertraglichen Wettbewerbsverbot verbundenen Aufwendungen 
desUnternehmenshatderAufsichtsratdahervonderweiterenVer-
einbarungAbstandgenommen.

BEZUGDESVERGÜTUNGSSYSTEMS 
ZURUNTERNEHMENSSTRATEGIE

DieVergütungssysteme2017und2021beinhaltenimWesent-
lichen die Komponenten Festvergütung, Nebenleistungen, ein jährige 
variableVergütungundlangfristigevariableVergütung.DerBezug
dieser Komponenten zur Unternehmensstrategie wird nachfolgend 
dargestellt:

ZusammenmitdenanderenVergütungsbestandteilenbildendieFest-
vergütung und die Nebenleistungen die Grundlage dafür, dass die 
für die Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie erfor-
derlichenhochqualifiziertenMitgliederfürdenVorstandgewonnen
undlangfristiggehaltenwerdenkönnen.BeideKomponentensollen
amMarktfürhochqualifizierteVorstandsmitgliederwettbewerbsfähig
sein.

DieeinjährigevariableVergütungnachdemVergütungssystem
2017sollMitgliederdesVorstandsdazumotivieren,währendeines
Geschäftsjahrsanspruchsvolleundherausforderndefinanzielle,
operativeundstrategischeZielezuerreichen.DieZielebasierenauf
derUnternehmensstrategieundbeziehennebenProfitabilitätund
Umsatz als den wesentlichen Kennzahlen eines wirtschaftlich arbei-
tendenUnternehmensüberdiepersönlichenLeistungsziele für die 
VorstandsmitgliederweiterestrategiebasierteZielemitein.DasVer-
gütungssystem 2021 greift die  vorstehende Logik auf und setzt durch 
einemöglichevergütungswirksameÜbererfüllungvonZieleneinen
verstärktenAnreizfürdieVorstandsmitglieder.

DiemehrjährigevariableVergütungnachdemVergütungssystem
2017 spiegelt den strategischen Ansatz des Unternehmens wider, 
einenachhaltigeSicherungundSteigerungvonProfitabilitätund
Unternehmenswertzufördern,indemehrgeizigeZielefestgelegtwer-
den, die eng mit der mehrjährigen Ertragsentwicklung des Unterneh-
mensverknüpftsind.DerimVergütungssystem2017festgehaltene
BewertungszeitraumvondreiJahrenträgtdazubei,dassdasVor-
standshandeln auch auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft 
ausgerichtetist.DieBetonungderlangfristigenEntwicklungderSMA
GruppewirddurchdasVergütungssystem2021verstärkt,indem
derBewertungszeitraumdermehrjährigenvariablenVergütungauf
vierJahreverlängertwird.ZudemkönnenindieLeistungskriterien
deslangfristigenvariablenAnteilszusätzlichestrategischeZiele
einfließenundübereinendiskretionärenFaktorinunterschiedlicher
Gewichtung insbesondere Nachhaltigkeitsziele stärker berücksichtigt 
werden.
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FESTSETZUNGDERZIELVERGÜTUNG

FürdieFestsetzungderVergütungnachdemVergütungssystem2017
berücksichtigt der Aufsichtsrat insbesondere die in  diesem Abschnitt 
dargestellten, allgemeinen Grundsätze sowie die  Kriterien zur Ange-
messenheitderVergütung.

EinZwölfteldervereinbartenJahres-Festvergütungwirdje Kalender-
monatausgezahlt.BeginntoderendetderDienstvertragimVerlauf
eines Geschäftsjahrs, wird die Festvergütung für dieses Geschäftsjahr 
zeitanteiliggezahlt.

DieFestvergütungkann,wieauchdieübrigenVergütungsbestand-
teile, für die Laufzeit eines neuen Dienstvertrags im Rahmen des 
bestehendenVergütungssystemsfürdieMitgliederdesVorstands
angepasstbzw.neufestgesetztwerden.AlleVergütungsbestandteile
könnenfernerüberprüftwerden,wennsichdieAufgabenoderdie
VerantwortungeinesMitgliedsdesVorstandsändern.

DieeinjährigevariableVergütungwirdaufGrundlagevonzwei
Konzernkennzahlen und eines individuellen Leistungsfaktors, der auf 
derLeistungdesMitgliedsdesVorstandsundderErreichungvon
Stakeholder-Zielenbasiert,bemessen.DerLeistungszeitraumistdas
Geschäftsjahr der SMA Solar Technology AG.

FürjedesMitglieddesVorstandsisteinindividuellerZielbetragim
Dienstvertragvereinbart,derbeieinerhundertprozentigenZiel-
erreichungzurAuszahlungkommt.BeiderHöhedesvereinbarten
ZielbetragsrichtetsichderAufsichtsratandenGrundsätzenaus,die
imAbschnitt„GrundsätzederVergütungsfestsetzung“beschrieben
sind.Erfolgszielesinddie„EarningsbeforeInterestandTaxeszu
Umsatzerlösen“(EBIT-Marge),derUmsatzderSMAGruppesowie
persönlicheLeistungszielederVorstandsmitglieder.DieZielwerte
für diese Erfolgsziele werden vom Aufsichtsrat für das jeweilige 
Geschäftsjahrfestgelegt.

DieKomponente„EBIT-Marge“fließtzu40 Prozent, die Komponen-
ten„Umsatz“und„persönlicheLeistung“fließenjezu30 Prozent in 
dieeinjährigevariableVergütungein.WeiterkönnendieKompo-
nenten„EBIT-Marge“und„Umsatz“biszu150 Prozent erfüllt wer-
den.BeiUnterschreitenvonjährlichfestgelegtenUntergrenzender
jeweiligenKomponentenwerdendiesemit„0“gewertet.Erreichtdie
Summe der Prozentwerte der Komponenten 100 Prozent oder mehr, 
entstehteinAnspruchaufdenvollenvereinbartenZielbetrag.Eine
ÜbererfüllungdervereinbartenZieleführtsomitinsgesamtnichtzu
einervariablenVergütungoberhalbvon100 Prozent.

DiemehrjährigevariableVergütungwirdentsprechenddemErrei-
chen eines Erfolgsziels gezahlt, das sich an der durchschnittlichen 
ProfitabilitätvondreiaufeinanderfolgendenGeschäftsjahrenbemisst.
MessgrößeisthierdieEBIT-Marge.FürjedesVorstandsmitgliedist
einindividuellerZielbetragimDienstvertragvereinbart,derbeieiner
hundertprozentigenZielerreichungzurAuszahlungkommt.DieHöhe
desvereinbartenZielbetragshatderAufsichtsratebensoanden
Grundsätzenausgerichtet,dieimAbschnitt„GrundsätzederVergü-
tungsfestsetzung“beschriebensind.

DieOber-undUntergrenzedesZieles(EBIT-Marge)werdenjährlich
füreinenZeitraumvondreiGeschäftsjahrenvomAufsichtsratneu
festgelegt.BeiErreichenderObergrenzedesZielwertsentstehtein
AnspruchaufdenvollenZielbetrag.BiszumErreichenderUnter-
grenzedesZielwertsentstehtkeinAnspruch.Zwischenwertesind
linearzuermitteln.EineÜbererfüllungführtnichtzueinemhöhe-
renlangfristigenBonus(Cap).DerAnspruchentstehtfrühestens
mitAblaufdesfestgelegtenDreijahreszeitraums.DieAuszahlung
erfolgt nach Feststellung des dritten Konzern abschlusses in der 
Regel Ende März, auch wenn der Dienst vertrag bereits vor Ablauf 
desLeistungszeitraumsendet.

TranchenderlangfristigenvariablenVergütung 
(Vergütungssystem2017)

EINHALTUNGDERMAXIMALVERGÜTUNG

DasfürdieaktuellenVorstandsverträgeanzuwendendeVergütungs-
system2017enthältnochkeineexpliziteMaximalvergütung.Es
siehtjedochbeidenvariablenAnteilenderVorstandsgehältereine
Obergrenze von 100 ProzentdesvereinbartenVergütungsbestand-
teilsvor,derenÜberschreitungauchbeiÜbererfüllungderzugrunde
liegendenZielenichtmöglichist.InsgesamtistdamitdieAuszahlung
sowohlausdereinjährigenvariablenVergütungalsauchdermehr-
jährigenvariablenVergütungauf100 ProzentdesZielbetragsjeLeis-
tungszeitraumbegrenzt.
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BandbreitederVorstandsvergütung(Vergütungssystem2017)

ImGeschäftsjahr2021lagdiegewährteundgeschuldeteVergü-
tungderVorständeinsbesondereaufgrundnurteilweiseerfüllter
langfristigerZieleimJahr2020unterhalbdermaximalerreich-
barenVergütung.NähereAngabenzugewährterundgeschul-
deterVergütungkönnendenVergütungstabellenaufSeite152f.
[des Geschäftsberichts 2021 der SMA Solar Technology AG] 
entnommenwerden.

ÜBERPRÜFUNGDERANGEMESSENHEIT

DerAufsichtsrathatbeiderPrüfungderAngemessenheitderVergü-
tungdieveröffentlichtenVergütungenvonimSDAXgelistetenUnter-
nehmenzumVergleichherangezogen.

ErhatweiterauchdasVerhältnisderVorstandsvergütungzuderVer-
gütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt 
unter Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung in die Prüfung ein-
bezogenunddazudieVergleichsgruppendesoberenFührungskrei-
ses (in Deutschland angestellte Beschäftigte der ersten und zweiten 
FührungsebeneunterhalbdesVorstands)undderBelegschaft(allein
DeutschlandangestelltenBeschäftigten)festgelegt.

ANWENDUNGDESVERGÜTUNGSSYSTEMS 
IMGESCHÄFTSJAHR

FesteVergütungsbestandteile

EntsprechenddemVergütungssystem2017wirdeinZwölftelderver-
einbartenJahres-FestvergütungjeKalendermonatausgezahlt.

AlleVorstandsmitgliederhabenzudemAnspruchauffolgende
Nebenleistungen: 

 →  einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung oder alternativ 
einemonatlicheFahrzeugpauschalevon1.150 Euro brutto,

 →  die Erstattung der Kosten bei Dienstreisen und der im Geschäftsin-
teresseerforderlichenAufwendungennachVorgabederReise-
kostenordnung der SMA Solar Technology AG, 

 → dieFortzahlungderVergütungvonbiszuneunMonatenimFall
vorübergehender Arbeitsunfähigkeit sowie

 → eineZahlunginHöhedeshypothetischenArbeitgeberanteilsmaxi-
malbiszurHöhederBeitragsbemessungsgrenzeindergesetzli-
chenSozialversicherung(Renten-,Kranken-,Pflegeversicherung),
auchbeifreiwilligerVersicherungohnederenNachweis,sowie

 → eine angemessene Unfallversicherung, 

 → eineangemesseneD&O-VersicherungfürdenFall,dasseinoder
mehrereMitgliederdesVorstandsaufgrundvoninAusübungihrer
TätigkeitbegangenenPflichtverletzungenvoneinemDrittenoder
derGesellschaftaufgrundgesetzlicherHaftpflichtbestimmungen
privatrechtlichfüreinenVermögensschadeninAnspruchgenom-
menwerden.FürdieD&O-VersicherunggilteinSelbstbehaltvon
10 ProzentdesSchadensbiszurHöhedesEineinhalbfachender
festenjährlichenVergütung.

 → EineStrafrechtsschutzversicherung,diedenMitgliederndesVor-
standsfürdieVerteidigunginStraf-undOrdnungswidrigkeitsver-
fahren Deckung bietet, wenn diesen eine Handlung oder Unterlas-
sung in Ausübung ihrer Tätigkeit für die SMA Solar Technology AG 
zugrundeliegt.

Eventuell anfallende Steuern auf die Nebenleistungen sind vom Vor-
standsmitgliedzutragen.ÜberdieZahlungeinesRentenzuschusses
inHöhedesArbeitgeberanteilsbeiErreichungderBeitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche rung hinaus, erhal-
tendieMitgliederdesVorstandskeinenZuschusszurBildungeiner
privatenAltersvorsorge.
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VariableVergütungsbestandteile

DieLeistungskriterienfürdieeinjährigeundmehrjährigevariableVer-
gütungbasierenaufdenstrategischenZielendesUnternehmens.Die
EBIT-Marge und der Umsatz der SMA Gruppe bilden wesentliche 
LeistungskriteriendervariablenVergütung.SiedienenderErfolgs-
messungbezüglichderSteigerungderProfitabilitätunddeseffizien-
ten Wirtschaftens unter Berücksichtigung eines optimalen Kapitalein-
satzes.DieVereinbarungpersonenbezogenerLeistungskriterienfür
dieVorstandsmitgliederergänztdievorgenanntenLeistungskriterien.
SieeröffnetdemAufsichtsratdieMöglichkeit,unterBerücksichti-
gung der Interessen der Aktionär:innen und weiterer Stakeholder die 
NachhaltigkeitderSMAGruppegezielterzufördern.

EinjährigevariableVergütung

AufderBasisdesVergütungssystems2017hatderAufsichtsratfür
die im Berichtsjahr gewährte und geschuldete einjährige variable 
VergütungfürdasJahr2020dieMinimal-,Ziel-undMaximalwerte
derfinanziellenundderimRahmenderpersönlichenZieleausge-
wähltenSchwerpunktthemen„SteuerungdesNettoumlaufvermö-
gens“und„SenkungderQualitätskosten“fürdievariableVergütung
festgelegt.DerAufsichtsrathatdabeidaraufgeachtet,dassdie
ZielwertederLeistungskriterienanspruchsvollundambitioniertsind.
DerAufsichtsrathatdieZielwertefürdiefinanziellenZielefürdas
Geschäftsjahr 2020 auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung 
des Konzerns festgelegt, das heißt ohne Berücksichtigung etwaiger – 
zumZeitpunktderZielfestlegungnichtabschätzbarer–Einflüsseder
CoronakriseaufdenGeschäftsverlaufdesUnternehmens.Änderun-
genoderAnpassungenderZielwertesindnichterfolgt.

DiefürdasJahr2020fürbeideVorstandsmitgliederingleicherHöhe
festgelegtenZielwertefürdieeinjährigevariableVergütungsowie
deren Gewichtung und der erreichte Erfüllungsgrad sind nachfolgend 
dargestellt:

ZielwerteundErfüllungsgradeinjährigevariableVergütung

Kriterium und 
Gewichtung 0 %-Zielwert 100 %-Zielwert 150 %-Zielwert 2020 Ist-Werte Zielerreichungsgrad

Umsatz (30 %) 869,6 Mio.€ 1.087,0 Mio.€ 1.195,7 Mio.€ 1.026,6 Mio.€ 94,4 %

EBIT-Marge (40 %) 0 % 2,00 % 3,00 % 2,72 % 136 %

Persönl.Ziel1:
NWC-Quote(15%)

 →22%NWC-Quote 
am Jahresende
 →24%NWC-Quote 
im Monatsschnitt

 →20%NWC-Quote 
am Jahresende
 →22%NWC-Quote 
im Monatsschnitt

 →19%NWC-Quote 
am Jahresende
 →21%NWC-Quote 
im Monatsschnitt

 →20,5%NWC-Quote 
am Jahresende
 →23,8%NWC-Quote 
im Monatsschnitt 43 %

Persönl.Ziel2:
Qualitätskosten(15%)

117 Mio.€ 
TotalQualityCosts

110 Mio.€ 
TotalQualityCosts

106,5 Mio.€ 
TotalQualityCosts 108,9 Mio.€ 116 %

LangfristigevariableVergütung

Die Berechnung der tatsächlich erreichten durchschnittlichen 
EBIT-MargealsMessgrößederlangfristigenVergütungerfolgtauf
Basis der tatsächlich erreichten Margen in den in der jeweiligen Peri-
odeerfasstenGeschäftsjahren.DerZielerreichungsgradkannsomit

erst nach Ablauf der jeweiligen Periode errechnet und zur etwaigen 
AuszahlungderlangfristigenVergütungführen.EtwaigeVorauszah-
lungensindnichtmöglich.

DerAufsichtsratbeurteilteimBerichtsjahrturnusgemäßdenZiel-
erreichungsgraddesfürbeideVorständeeinheitlichfestgelegtenZiel-
wertsfürdielangfristigeVergütungdesVorstandsbezogenaufdie
Periode 2018 bis 2020:
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ZielwertundErfüllungsgradmehrjährigevariableVergütung

Kriterium und 
Gewichtung 0 % 100 % Cap Ist-Wert 2018 – 2020 Zielerreichungsgrad

Durchschnittliche EBIT-
Marge 2018 – 2020 
(100 %) 0 % EBIT-Marge 3 % EBIT-Marge 3 % EBIT-Marge –6,20 % 0 %

Share Ownership Guidelines

Besteht bei Auszahlung noch ein Dienstvertrag mit einer Laufzeit 
vonmindestenszweiJahren,sowirderwartet,dassdasVorstands-
mitglied den Nettozahlbetrag teilweise in Aktien der SMA Solar 
Technology AG investiert und diese mindestens bis zum Ende  seiner 
VorstandstätigkeitinderGesellschafthält.

NachMitteilungderMitgliederdesVorstandshieltendiesezum
Ende des Geschäftsjahrs direkt oder indirekt insgesamt einen Anteil 
von 0,03 ProzentallerausgegebenenAktien.ImGeschäftsjahrwur-
dendurchdieVorstandsmitgliederAktienderGesellschaftweder
erworbennochveräußert.

Malus/Clawback

DasVergütungssystem2017siehtüberdiegesetzlicheingeräumten
MöglichkeiteneinerKompensationfürFehlverhaltendesVorstands
keineweiterenZurückbehaltungs-oderRückforderungsrechtevor.
AuchimVergütungssystem2021hatderAufsichtsratnichtvonder
MöglichkeitGebrauchgemacht,dieteilweiseodervollständigeRück-
forderung(Clawback)bzw.Einbehaltung(Malus)vorzusehen.

Angaben zu Leistungen im Falle der  
BeendigungderVorstandstätigkeit

FürdenFalleinervorzeitigenBeendigungderVorstandstätigkeit,
ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, ist die Ausgleichszahlung 
aufdieHöhederGesamtvergütungfürdieRestlaufzeitdesVertrags
undmaximalaufzweiJahresvergütungenbegrenzt(Abfindungs-
Cap).FallseinDienstvertragmiteinemVorstandendet,weilerinner-
halbeinesZeitraumsvonsechsMonatenseiteinemKontrollwech-
sel(„ChangeofControl“)durchdasVorstandsmitgliedgekündigt
wordenist,hatdasVorstandsmitgliedebensoAnspruchaufeine
AbfindunginHöheseinerVergütungsansprüchefürdieRestlaufzeit
desDienstvertrags,höchstensjedochfürdieDauervonzweiJahren.
LeistungenbeiregulärerBeendigungdesVorstandsmandatsgewährt
die SMA Solar Technology AGnicht.

Angaben zu Leistungen von Dritten

DieWahrnehmungvonAufgabendurchVorstandsmitgliederbei
Tochtergesellschaften,dieimZusammenhangmitderVorstands-
tätigkeit bei der SMA Solar Technology AG stehen, wird nicht sepa-
ratvergütet.

ANGABENZURHÖHEDERVORSTANDSVERGÜTUNG 
IMGESCHÄFTSJAHR

AngabedergewährtenundgeschuldetenVergütung

In den nachfolgenden Tabellen sind die jedem Mitglied des 
VorstandsimGeschäftsjahr2021gewährteundgeschuldeteVergü-
tung(Zuflüsse)fürjedesVorstandsmitgliedindividuelldargestellt.Der
fürdasBerichtsjahrangegebene„Zufluss“umfasstdie tatsächlich im 
BerichtsjahrausgezahltenfixenVergütungsbestandteilezuzüglich
derimGeschäftsjahrfälligenundausgezahltenvariablenVergü-
tungen.NachdenRegelungendes§162AktGsindalsgewährte
undgeschuldeteVergütung(Zuflüsse)dieBeträgeanzugeben,die
imBerichtszeitraumfälligwurdenunddemeinzelnenVorstandsmit-
gliedbereitszugeflossensindoderderenfälligeZahlungnochnicht
erbrachtist.

DieAngabenzumZuflusswerdenjeweilsunterteiltinfixeund
variableVergütungsbestandteile.DiefixenVergütungskomponen-
ten beinhalten die erfolgsunabhängigen Grundvergütungen und 
Nebenleistungen.

DievariablenerfolgsabhängigenVergütungskomponentenuntertei-
lensichindieeinjährigeunddiemehrjährigevariableVergütung.
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GewährteundgeschuldeteVergütungVorstand(Zufluss)

Ulrich Hadding 
Vorstand Finanzen, Personal und Recht 

Eintritt 01.01.2017

Dr.-Ing. Jürgen Reinert 
Vorstandssprecher, Vorstand Strategie, Vertrieb 

und Service, Operations und Technologie 
Eintritt 01.04.2014

2021
in TEUR 2021 2

2020
in TEUR 2020 2

2021
in TEUR 2021 2

2020
in TEUR 2020 2

Festvergütung 683 71 % 683 72 % 949 72 % 949 75%

Nebenleistungen/Sonstige 29 3 % 29 3 % 21 2 % 21 2 %

Summe 712 74 % 712 75 % 970 74 % 970 76 %

EinjährigevariableVergütung1 250 26 % 232 25% 348 26 % 300 24 %

MehrjährigevariableVergütung 0 %

DreijährigevariableVergütung2017–2019 0 0 % 0 0 %

DreijährigevariableVergütung2018–2020 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Summe 250 26 % 232 25 % 348 26 % 300 24 %

Versorgungsaufwand 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Gesamtvergütung 962 100 % 944 100 % 1.318 100 % 1.270 100 %

1 ImGeschäftsjahr2020habenHerrHadding225.000 EuroundHerrReinert300.000 Euro Sonderprämie nach Beschluss des Präsidialausschusses und Aufsichtsrates 
erhalten.IndenhierdargestelltenWertenistdieseSonderprämieunterdereinjährigenvariablenVergütung2020enthalten.DarüberhinaushatderVorstandimJahr2019
gegenüberdemAufsichtsrataufgrundderangespanntenLagederGesellschafterklärt,aufdieAuszahlungeinesTeilsdesGehaltszuverzichten.DieserGehaltsverzichtist
durchdieNicht-AuszahlungwesentlicherTeiledereinjährigenvariablenVergütungimJahr2020umgesetztworden.

2  DiehierangegebenenrelativenAnteilebeziehensichaufdieimjeweiligenGeschäftsjahr„gewährtenundgeschuldeten“Vergütungsbestandteilegemäß§162Abs.1Satz1AktG. 
SiebeziehendamitalleimjeweiligenGeschäftsjahrtatsächlichzugeflossenenLeistungenein,unabhängigdavon,fürwelchesGeschäftsjahrsiedenMitgliederndesVor-
stands zugeflossensind.DiehierangegebenenrelativenAnteilesinddahernichtmitdenrelativenAnteileninderBeschreibungdesVergütungssystemsgemäß§87aAbs.1Nr.
3 AktG vergleichbar,diederHauptversammlungzusammenmitdiesemVergütungsberichtvorgelegtwerden.DieimVergütungssystemangegebenenAnteilebeziehensich
aufdiejeweiligenZielwerte.

VergleichendeDarstellungderVergütungs- 
und Ertragsentwicklung

Dienach§162Abs. 1 Satz 2Nr.2AktGaufzustellende,unten
tabellarischabgebildete,vergleichendeDarstellungderVeränderun-
genvonVergütungendesVorstands,derErgebnislagederGesell-
schaftsowiederdurchschnittlichenVergütungderBelegschaftzeigt
einendurchgängigeinjährigenVergleichauf,dadergrundsätzlich
gesetzlichvorgeseheneVergleichderdurchschnittlichenVergütung
derBelegschaftüberdievergangenenfünfJahregemäß§26jAbs. 2 
Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Aktien gesetz nicht auf die Jahre 
vorEinführungdes§162Abs. 1 Satz 2Nr.2AktGerstrecktwerden
muss.

FürdenVergleichmitderEntwicklungderdurchschnittlichenVergü-
tungderArbeitnehmer:innenwirdaufdiedurchschnittlicheVergütung
derBelegschaftderSMAAGabgestellt.DadieVergütungeninsbe-
sondere in den ausländischen Tochtergesellschaften vielfältig sind, 
wirdderVergleichderEntwicklungderdurchschnittlichenVergütung
nuraufdieBelegschaftderSMAAGabgestellt.DieseVergleichs-
gruppewurdeauchbeiderPrüfungderAngemessenheitderVergü-
tungderMitgliederdesVorstandsherangezogen.Dabeiwurdedie
VergütungallerMitarbeitenden,einschließlichderleitendenAnge-
stelltenimSinnedes§5Abs. 3 BetrVG,berücksichtigt.SoweitMitar-
beitendezugleicheineVergütungalsMitglieddesAufsichtsratsder
SMAAGerhalten,wurdedieseVergütungnichtberücksichtigt.Zur
besserenVergleichbarkeitwurdedieVergütungvonTeilzeitarbeits-
kräftenaufVollzeitäquivalentehochgerechnet.
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VergleichjährlicheVeränderungderVorstandsvergütung 
gemäß§162Abs. 1Nr.2AktG

Jährliche Veränderung 2021 ggü. 2020

Vorstandsvergütung 1

Dr. Jürgen Reinert 4 %

Ulrich Hadding 2 %

Ertragsentwicklung

SMA Solar Technology AG 2 –85,7%

SMA Gruppe 3 –87,8 %

Durchschnittliche Vergütung der Mitarbeitenden  
auf Vollzeitäquivalentbasis

Mitarbeitende der Gesellschaft 8 %

1 GewährteundgeschuldeteVergütungimSinnedes§162Abs.1Satz1AktG.
Festvergütunginkl.Nebenleistungen,einjährigeundmehrjährigevariable
Vergütung.

2 JahresergebnisimSinnedes§275Abs.2Nr.17HGB.
3  EBITDA der SMA Gruppe 

VergütungderMitglieder 
des Aufsichtsrats

Das in der Satzung der SMA Solar Technology AG niedergelegte 
VergütungssystemfürdenAufsichtsratwurdederHauptversammlung
im Berichtsjahr in unveränderter Form zur Billigung vorgeschlagen 
und von dieser mit einer Mehrheit von 99,99 Prozentgebilligt.

STRUKTURDERAUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

NachderdurchdieHauptversammlungvom23. Mai 2013 gefass-
tenundvonderHauptversammlungvom1. Juni 2021 gebilligten 
VergütungsregelungerhaltendieMitgliederdesAufsichtsratsseit
demGeschäftsjahr2013ausschließlicheinefixeVergütung.Die
ordentlichenMitgliederdesAufsichtsratserhaltengemäß§11Abs. 1 
derSatzungfürjedesGeschäftsjahreineVergütunginHöhevon
25.000 Euro.DerVorsitzendeerhält50.000 Euro, der stellvertre-
tendeVorsitzende37.500 Euro.

DerVorsitzendedesPrüfungsausschusseserhältzusätzlich
15.000 Euro, sonstige Mitglieder des Prüfungsausschusses  erhalten 
zusätzlich7.500 Euro.DerVorsitzendedesPräsidialausschusses
erhältzusätzlich10.000 Euro, sonstige Mitglieder des Präsidialaus-
schusseserhaltenzusätzlich5.000 Euro.DieMitgliederandererAus-
schüsseerhaltenkeinezusätzlicheVergütung.

Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe eines Geschäftsjahrs 
ausdemAufsichtsratodereinermiteinerzusätzlichenVergütungver-
bundenen Tätigkeit in einem seiner Ausschüsse aus, erhalten sie eine 
zeitanteiligeVergütung.

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein 
SitzungsgeldinHöhevon750 Euro je Sitzung, maximal jedoch für 
zweiSitzungenaneinemTag.WeiterhatSMAeineVermögens-
schaden-HaftpflichtversicherungabgeschlossenfürdenFall,dassein
oder mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats aufgrund von in Ausübung 
ihrerTätigkeitbegangenenPflichtverletzungenvoneinemDritten
oderderGesellschaftaufgrundgesetzlicherHaftpflichtbestimmun-
genprivatrechtlichfüreinenVermögensschadeninAnspruchgenom-
menwerden.

HÖHEDERAUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Gemäß§162Abs. 1 Satz 1, Satz 2Nr.1AktGsindallefestenund
variablenVergütungsbestandteileanzugeben,diedeneinzelnen
Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 „gewährt und 
geschuldet“wurden.DieindernachfolgendenTabelleangegebenen
Werte beziehen sich auf die im jeweiligen Geschäftsjahr „gewähr-
tenundgeschuldeten“Vergütungsbestandteilegemäß§162Abs. 1 
Satz 1AktG.SiebeziehendamitalleimjeweiligenGeschäftsjahr
tatsächlichzugeflossenenoderfälligenLeistungenein,unabhängig
davon, für welches Geschäftsjahr sie den Mitgliedern des Aufsichts-
ratszugeflossensind.WertmäßigsinddieBeträgefürdasGeschäfts-
jahr 2020 berücksichtigt, die satzungsgemäß erst im Geschäftsjahr 
2021zurAuszahlungkommen.
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GewährteundgeschuldeteVergütungdesAufsichtsratsimGeschäftsjahr20211

Festvergütung 
in TEUR

Festvergütung 
für Ausschuss-

tätigkeit 
in TEUR

Sitzungsgelder 
in TEUR Gesamt

Roland Bent 25,0 87 % 0 % 3,8 13 % 28,8

Martin Breul 2 14,4 86 % 0 % 2,3 14 % 16,6

Oliver Dietzel 25,0 59% 7,5 18 % 9,8 23 % 42,3

Peter Drews 3

Dr. Erik Ehrentraut 3

Kim Fausing 4

Johannes Häde 25,0 59% 7,5 18 % 9,8 23 % 42,3

Heike Haigis 5 10,7 83 % 0 % 2,3 17 % 12,9

AlexaHergenröther 25,0 50% 15,0 30 % 9,8 20 % 49,8

Uwe Kleinkauf 2 28,8 80 % 5,8 16 % 1,5 4 % 36,0

Ilonka Nußbaumer 4

YvonneSiebert 25,0 67 % 5,0 13 % 7,5 20 % 37,5

Romy Siegert 2 14,4 86 % 0 % 2,3 14 % 16,6

Jan-Henrik Supady 2 14,4 60 % 4,3 18 % 5,3 22 % 23,9

Dr. MatthiasVictor 25,0 67 % 5,0 13 % 7,5 20 % 37,5

Hans-Dieter Werner 5 10,7 83 % 0 % 2,3 17 % 12,9

Gesamt 243,3 50,1 63,8 357,1

1  Aufgrund von Rundungsdifferenzen stimmt der in dieser Tabelle ausgewiesene Gesamtbetrag nicht genau mit der Summe der in der Tabelle ausgewiesenen Einzelbeträge 
überein.

2 ZeitanteiligeDarstellungallerVergütungskomponentenabdem04.06.2020
3 KeinegewährteundgeschuldeteVergütungimGeschäftsjahr2021;AustrittausdemAufsichtsratzum04.06.2020
4 KimFausingundIlonkaNußbaumerhabenaufeineVergütungihrerAufsichtsratstätigkeitverzichtet.
5 ZeitanteiligeDarstellungallerVergütungskomponentenbiszum04.06.2020
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VergleichendeDarstellungderVergütungs- 
und Ertragsentwicklung

FürdenVergleichmitderEntwicklungderdurchschnittlichenVergü-
tungderArbeitnehmer:innenwirdaufdiedurchschnittlicheVergütung
derBelegschaftderSMAAGabgestellt,dadieVergütungeninsbe-
sondereindenausländischenTochtergesellschaftenvielfältigsind.
DieseVergleichsgruppewurdeauchbeiderPrüfungderAngemes-
senheitderVergütungderMitgliederdesVorstandsherangezogen.
DabeiwurdedieVergütungallerMitarbeitenden,einschließlichder
leitendenAngestelltenimSinnedes§5Abs. 3BetrVG,berücksich-
tigt.SoweitMitarbeitendezugleicheineVergütungalsMitglieddes
AufsichtsratsderSMAAGerhalten,wurdedieseVergütungnicht
berücksichtigt.ZurbesserenVergleichbarkeitwurdedieVergütung
vonTeilzeitarbeitskräftenaufVollzeitäquivalentehochgerechnet.

VergleichjährlicheVeränderungderAufsichtsratsvergütung 
gemäß§162Abs. 1Nr.2AktG

Jährliche Veränderung 2021 ggü. 2020

Aufsichtsratsvergütung 1

Roland Bent 3 %

Martin Breul 2

Oliver Dietzel 0 %

Peter Drews 3

Dr. Erik Ehrentraut 3

Kim Fausing 4 0 %

Johannes Häde 0 %

Heike Haigis –56%

AlexaHergenröther 2 %

Uwe Kleinkauf 2

Ilonka Nußbaumer 4 0 %

YvonneSiebert 2 %

Romy Siegert 2

Jan-Henrik Supady 2

Dr. MatthiasVictor 2 %

Hans-Dieter Werner –56%

Ertragsentwicklung

SMA Solar Technology AG 5 –85,7%

SMA Gruppe 6 –87,8 %

Durchschnittliche Vergütung der Mitarbeitenden  
auf Vollzeitäquivalentbasis

Mitarbeitende der Gesellschaft 8 %

1 VeränderungenergebensichinsbesondereausdemZeitpunktdesEintritts 
indenAufsichtsrat,demjeweiligenAusscheidenundderSitzungsanzahl.

2 KeineVergütungimJahr2020
3 KeineVergütungimJahr2021
4 KeineVergütungindenJahren2020und2021
5 JahresergebnisimSinnedes§275Abs.2Nr.17HGB..
6  EBITDA der SMA Gruppe 
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An die SMA Solar Technology AG, Niestetal

Prüfungsurteil

WirhabendenVergütungsberichtderSMA Solar Technology AG, 
Niestetal,fürdasGeschäftsjahrvom1. Januarbiszum31. Dezember 
2021 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162Abs. 1 
und2AktGimVergütungsberichtgemachtwurden.InEinklangmit
§ 162Abs. 3AktGhabenwirdenVergütungsberichtnichtinhaltlich
geprüft.

NachunsererBeurteilungsindimbeigefügtenVergütungsberichtin
allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162Abs. 1 und 2 
AktGgemachtworden.UnserPrüfungsurteilerstrecktsichnichtauf
denInhaltdesVergütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

WirhabenunserePrüfungdesVergütungsberichtsinÜbereinstim-
mung mit § 162Abs. 3 AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstan-
dards:DiePrüfungdesVergütungsberichtsnach§ 162Abs. 3 AktG 
(IDWPS870(08.2021))durchgeführt.UnsereVerantwortungnach
dieserVorschriftunddiesemStandardistimAbschnitt„Verantwortung
desWirtschaftsprüfers“unseresVermerksweitergehendbeschrieben.
Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW 
Qualitätssicherungsstandards:AnforderungenandieQualitätssiche-
runginderWirtschaftsprüferpraxis(IDWQS1)angewendet.Die
BerufspflichtengemäßderWirtschaftsprüferordnungundderBerufs-
satzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich 
derAnforderungenandieUnabhängigkeithabenwireingehalten.

VerantwortungdesVorstandsunddes
Aufsichtsrats
DerVorstandundderAufsichtsratsindverantwortlichfürdieAufstellung
desVergütungsberichts,einschließlichderdazugehörigenAngaben,
der den Anforderungen des § 162AktGentspricht.Fernersindsie

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erach-
ten,umdieAufstellungeinesVergütungsberichts,einschließlichder
dazugehörigenAngaben,zuermöglichen,derfreivonwesentlichen–
beabsichtigtenoderunbeabsichtigten–falschenDarstellungenist.

VerantwortungdesWirtschaftsprüfers

UnsereZielsetzungist,hinreichendeSicherheitdarüberzuerlangen,
obimVergütungsberichtinallenwesentlichenBelangendieAngaben
nach § 162Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber 
einPrüfungsurteilineinemVermerkabzugeben.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir 
durcheinenVergleichderimVergütungsberichtgemachtenAngaben
mit den in § 162Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die for-
melleVollständigkeitdesVergütungsberichtsfeststellenkönnen.InEin-
klang mit § 162Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der 
Angaben,dieinhaltlicheVollständigkeitdereinzelnenAngabenoder
dieangemesseneDarstellungdesVergütungsberichtsnichtgeprüft. 

Hannover,den29. März 2022

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thorsten Schwibinger Elmar Meier 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

 

Niestetal, im April 2022

SMA Solar Technology AG

DerVorstand

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE 
PRÜFUNG DES VERGÜTUNGS- 
BERICHTS NACH § 162 ABS. 3 AKTG
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SMA Solar Technology AG 
auf einen Blick

SMA Gruppe 2021 2020 2019 2018 2017

Umsatzerlöse Mio. Euro 983,7 1.026,6 915,1 760,9 891,0
Auslandsanteil in % 74,9 79,6 76,1 80,6 81,8
VerkaufteWechselrichter-Leistung MW 13.584 14.416 11.409 8.449 8.538
Investitionen¹ Mio. Euro 56,4 38,8 27,6 40,3 33,2
Abschreibungen Mio. Euro 41,7 43,6 46,0 82,6 53,2
EBITDA Mio. Euro 8,7 71,5 34,2 –69,1 97,3
EBITDA Marge in % 0,9 7,0 3,7 –9,1 10,9
Konzernergebnis Mio. Euro –23,0 28,1 –8,6 –175,5 30,1
Ergebnis je Aktie ² Euro –0,66 0,81 –0,25 –5,06 0,87
Mitarbeiter:innen ³  3.510 3.264 3.124 3.353 3.213

im Inland 2.474 2.262 2.186 2.212 2.077
im Ausland 1.036 1.002 938 1.141 1.136

SMA Gruppe 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Bilanzsumme Mio. Euro 1.052,5 1.051,2 1.107,3 989,3 1.216,2
Eigenkapital Mio. Euro 410,4 439,1 416,9 424,5 611,5
Eigenkapitalquote in % 39,0 41,8 37,6 42,9 50,3
NetWorkingCapital⁴ Mio. Euro 257,5 210,6 159,5 177,4 167,9
NetWorkingCapitalQuote5 in % 26,2 20,5 17,4 23,3 18,8
Nettoliquidität6 Mio. Euro 221,7 226,0 303,0 305,3 449,7

1 InvestitioneninklusiveZugängenzuNutzungsrechtennachIFRS 16ab2019. 
2 Umgerechnetauf34.700.000Aktien 
3 Stichtag;inklusiveAuszubildendeundLernende,ohneZeitarbeitskräfte 
4 VorräteundForderungenausLieferungenundLeistungenminusVerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungenundVerbindlichkeitenauserhaltenenAnzahlungenaufBestellungen 
5 BezogenaufdieletztenzwölfMonate(LTM) 
6 GesamtliquiditätminuszinstragendeFinanzverbindlichkeitengegenüberKreditinstituten
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2 Umgerechnetauf34.700.000Aktien 
3 Stichtag;inklusiveAuszubildendeundLernende,ohneZeitarbeitskräfte 
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